
Beschlussvorlage 

 
  Drucksache Nr.  

 

1030/2019 
 

öffentlich 
 

 
Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

80/32 36 09 15.08.2019  
 
 
Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 27.08.2019 
 
Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Mombach Kenntnisnahme 12.09.2019 Ö 

Haupt- und Personalausschuss Vorberatung 18.09.2019 Ö 

Wirtschaftsausschuss Vorberatung 19.09.2019 Ö 

Stadtrat Entscheidung 25.09.2019 Ö 

 
Betreff: 
Änderung Marktordnung für die Wochenmärkte in der Stadt Mainz 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 21. August 2019 
 
 
gez. 
Manuela Matz 
Beigeordnete 
 
 
Anlagen: 
-Änderung der Marktordnung für die Wochenmärkte in der Stadt Mainz vom 25.03.2015 
-Marktfläche; Anlage 10 
 
 
Mainz, 27. August 2019 
 
 
gez. 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Wirtschaftsausschuss sowie der Haupt- und Personalausschuss empfehlen, der Stadtrat be-
schließt die Änderung der Marktordnung für die Wochenmärkte in der Stadt Mainz vom 
25.03.2015.  
 



Seite 2 von 2 

1. Sachverhalt: 
 
Der Stadtteilmarkt in Mainz-Mombach an der Hauptstraße (Platz vor der Ortsverwaltung) findet 
seit 23.08.2018 statt und ist bisher noch nicht in die Marktordnung aufgenommen. Im ersten Jahr 
sollte zunächst eine Erprobungsphase stattfinden. Da der Markt angenommen wird und dauer-
haft fortgesetzt werden soll, ist dieser nun in die Marktordnung aufzunehmen.  
 
Aufgrund des § 21 Abs. 2 der Satzung für Märkte und Volksfeste vom 25.03.2015 wurde die 
Marktordnung für die Wochenmärkte in der Stadt Mainz am 25.03.2015 beschlossen.  
 
Die Marktordnung weist unter Punkt 1 die Marktflächen des Hauptmarktes sowie der Stadtteil-
märkte auf.  
 
Unter Punkt 2 sind die Markttage und Marktzeiten enthalten. 
 
 

2. Lösung: 
 
Der Stadtteilmarkt in Mombach ist mit der Marktfläche, dem entsprechenden Wochentag und der 
Uhrzeit zu ergänzen. 
 
Punkt 1 -  Marktflächen wird durch Anlage 10 (Marktfläche) und i) Mombach „Hauptstraße“ er-
gänzt.  
 
Unter Punkt 2 - Markttage/Marktzeiten wird unter (2) wie folgt ergänzt. 
 

Mombach, Hauptstraße Donnerstag 
 

8:00 Uhr 13:00 Uhr 

 
Diese Angaben sind mit den Marktbeschickern abgestimmt. 
 
 
3. Alternativen: 
 
Keine Aufnahme in die Marktordnung, folglich künftig kein Wochenmarkt in Mombach. 
 
 
4. Ausgaben/Finanzierung: 
 
a) einmalige Ausgaben: 0,00 € 
 

          b) laufende Ausgaben einschl. Folgekosten (z.B. Sach- und Personalkosten, Schuldendienst) 
 0,00 € 
 
Einnahmen:  Mehreinnahmen von ca. 1.850,00 € p. a. 
                                                                (6 Stände, je nach Frontmeterlänge (je Frontmeter   
                 68,00 €) zwischen 204,00 € und 408,00 € pro 
                                                                Stand im Jahr) 
 
Finanzielle Auswirkungen zu 2. und 3. 
[ x] ja 
[  ] nein 
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